
 
 

  

D I S P E N S A T I O N S - / U R L A U B S G E S U C H              
 

Einreichfristen: 

 Für die beiden gesetzlich zustehenden zwei Halbtage pro Schuljahr (Jokertage) ist der 
Lehrperson spätestens zwei Tage vor dem Termin schriftlich eine formlose Mitteilung vorzulegen. 

 Darüberhinausgehende Gesuche bis zwei Halbtage sind mit diesem Formular spätestens zwei 
Tage im Voraus der Klassenperson einzureichen. 

 Gesuche von mehr als 2 Halbtagen sind spätestens 21 Tage vor dem gewünschten Datum 
mit diesem Formular an die Klassenlehrperson zu richten. 

Name       Vorname       

Adresse       Telefon       

Lehrperson       Schulhaus       

Zeitdauer von       bis       

Begründung1       

☐ sep. Schreiben       

       

       

 
 Wir haben auch ein Dispensationsgesuch für unser(e) Kind(er) eingereicht: 

Name(n)/Vorname(n)/Klasse(n) Geschwister:       

  

In diesem Schuljahr bereits erteilte Urlaube:       

  

Jokertage bereits bezogen:            JA        NEIN   

Datum Unterschrift der Eltern 

       

 
 

Entscheid der Schulleitung Unterschrift der Schulleitung 
 bewilligt  

 nicht bewilligt  

(Begründung zum Entscheid s. sep. Blatt)  
 
 

 

Rechtsmittel 
Gegen diese Verfügung kann innert 14 Tagen seit der Zustellung schriftlich und begründet beim Schulrat Gaiserwald, 
Sonnenbergstrasse 15, 9030 Abtwil, Rekurs erhoben werden 

                                                
1 Inhalt der Begründung 

Die Begründung soll unter anderem folgende Fragen beantworten: 

- Weshalb kann die Abwesenheit nicht auf die Schulferien gelegt werden? 
- Wie beeinflusst die Abwesenheit die schulische Laufbahn? Wie steht die Klassenlehrperson dazu? 
- Wie wird der fehlende Schulstoff während der Abwesenheit vermittelt? 

 



Zum Dispensationsgesuch von 

 

Name:       Vorname       

Adresse:       Tel. Nr.       

 
 
Stellungnahme der Lehrperson / Kindergärtnerin  
(Beschreibung Gesamtbild/Schullaufbahn):  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Datum Unterschrift der Lehrperson 

       

 
 

Anmerkungen: 

Nach Artikel 96 Absatz 2 des Volksschulgesetzes können Eltern das Kind an höchstens zwei Halbtagen 
je Schuljahr durch schriftliche Mitteilung an die Lehrperson vom Unterricht befreien (sogenannte 
"Jokertage"). Die Mitteilung ist spätestens zwei Tage vor dem Termin der Klassenlehrperson 
vorzulegen. 

In begründeten Fällen hat die Klassenlehrperson die Kompetenz, bis zu zwei weiteren Halbtagen 
Urlaub pro Schuljahr zu gewähren. Darüber hinaus gehende Urlaubsbegehren sind mit diesem 
Formular mindestens drei Wochen zum Voraus an die Schulleitung zu richten.  

Mit Rücksicht auf die verfassungsmässige Schulpflicht muss bei der Urlaubserteilung Zurückhaltung 
geübt werden. Urlaub setzt einen triftigen Grund und eine formelle Bewilligung voraus. Als triftige 
Gründe für die Gewährung erachtet der Schulrat beispielsweise Reisen zu Verwandten, die schwer 
erkrankt sind, Familienzusammenführung oder glaubhaft dargestellte ethnische, religiöse Gründe, etc.  

Für Ferienverlängerungen wird über die "Jokertage" hinaus in der Regel kein Urlaub gewährt. 

Durch die Abwesenheit des Kindes darf für die Lehrperson grundsätzlich kein Mehraufwand entstehen.  
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